
Wir, Peter I. 
König von Deutschland 

Menschensohn des Horst und der Erika, aus dem Hause Fitzek, [Peter Fitzek (sic!)]
ohne bundesdeutschen Wohnsitz 

[Postanschrift:] Königliches Lehngut Halsbrücke
c/o Loßnitzer Weg 1 
[09633] Halsbrücke 

Peter I., König von Deutschland, MS des Horst u. der Erika [Peter Fitzek (sic!)],
[Postanschrift:] Königliches Lehngut Halsbrücke c/o Loßnitzer Weg 1,   [  09633  ]   Halsbrücke  
00076/22ga

Landgericht Dessau-Roßlau
Präsident Dr. Winfried HOLTHAUS
Willy-Lohmann-Str. 29

[06844] Dessau-Roßlau 

vorab per Fax:  03 40 / 2 02 - 14 30
Eigenhändige Übergabe im Termin am 31.07.2024, 9.00 Uhr 

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht Unser Zeichen Ort, Datum
- 4 NBs 394 Js 11964/22 (148/23) - 00076/22ga (sw/pe) Lutherstadt Wittenberg, 30.07.2024 

Peter I. - Strafverfahren gemäß § 223 StGB 
gegen die Person [Peter Fitzek (sic!)]  
wegen Strafanzeige zu vermeintlicher Körperverletzung 

Eilt sehr, Termin am 31.07.2024, 9.00 Uhr
Bitte sofort vorlegen – Danke!

Wertgeschätzter Präsident Dr. Winfried HOLTHAUS,
wertgeschätzter Vorsitzender Richter Thomas KNIEF,

Bezug nehmend auf  die umfassende Einlassung zum  Az.  -  4 NBs 394 Js  11964/22
(148/23),  welche  am  29.07.2024  in  diesem  Gerichtssaal  verlesen  worden  ist,  soll
Beweis erhoben werden zu folgenden Tatsachen:

1. Staatsvolk Königreich Deutschland
Zum Beweis der Tatsache, dass das Königreich Deutschland über das Staatsaufbaukri-
terium „Staatsvolk“ verfügt, wird Beweis erhoben durch:

1. Verlesung des Registers mit den Namen der Staatsangehörigen zur Feststellung
der zur Anzahl der Staatsangehörigen aus dem Staatsangehörigkeitsregister,

2. Zeugenvernehmung  des  (präsenten)  Zeugen  Mathias  Blaul,  Amtmann  im
Staatsdienst des Königreich Deutschland, welcher das Prozedere zur Aufnahme
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in das Staatsvolk des Königreiches Deutschland organisiert und die Staatseigen-
schaft jedes Einzelnen der unter 1. Genannten bezeugen kann.

Begründung:
In der Einlassung vom 29.07.2024 haben Wir dargestellt, dass ein Staatsvolk  existiert.
Die beantragte Beweiserhebung wird das Staatsvolk vollständig durch Benennung je-
des  einzelnen  Staatsangehörigen  beschreiben.  Die  Existenz  dieses  Staatsvolkes  ist
festzustellen und auf dieser Feststellung basierend ist das Vorliegen eines weiteren
Merkmales eines unabhängigen Staates zu erkennen.

Mit der gebührenden Wertschätzung

Wir, Peter I. 
König von Deutschland 

Menschensohn des Horst und der Erika [Peter Fitzek (sic!)]
Zeichnung ohne Rechtverlust
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